
 

 

Der nächste Flohmarkt auf dem Bayreuther Volksfestplatz findet am 14./ 15. September 2019 statt. 
Weitere Informationen unter www.bayreuther-flohmarkt.de 

Bayreuther Frühjahrsflohmarkt 2019 
Sa, 18. Mai / So, 19. Mai 2019 

auf dem Bayreuther Volksfestplatz 
( o h n e   P l a t z r e s e r v i e r u n g   u n d   A n m e l d u n g ) 

 

* Ö f f n u n g s z e i t e n * 

Samstag   06:00 Uhr – 21:00 Uhr   (Aufbau: 6:00-16:00 Uhr) 

Sonntag   08:00 Uhr – 16:00 Uhr   (Aufbau: 8:00-10:00 Uhr) 

Einfahrt für Verkäufer von Samstag am Sonntag bereits um 07:00 Uhr. Nur mit gültigem Durchfahrtsschein! 
 
 

 
Der Verkauf ist samstags bis 21 Uhr und Sonntag bis 16:00 Uhr gestattet! 
Teilnahme auf eigene Gefahr! – Der Veranstalter haftet nicht für etwaige Schäden! 

Aus verkehrsrechtlichen Gründen und zu Ihrer eigenen Sicherheit erfolgt am Samstag um 06:00 Uhr zuerst 
der Einlass von Fahrzeugen! Erst danach erfolgt der Einlass der Fußgänger! 
 

* S t a n d g e b ü h r e n * 

Grundgebühr (3m Frontlänge x 3m Tiefe):    15 € 

Jeder weitere angefangene Frontmeter:      5 € 

Pkw:          5 € 

Anhänger:         5 € 

Wohnmobil / Campingfahrzeug/ Transporter:   20 € 

Die Gebühren gelten für beide Tage, vorausgesetzt der Zahlungsnachweis ist deutlich an der Windschutzscheibe 
angebracht. Eine Rückzahlung erfolgt nicht! 

Beim Beanspruchen von größeren Flächen als ursprünglich angegeben, muss bei Kontrollen mit Nachgebühren 
gerechnet werden! 

* T e i l n a h m e i n f o r m a t i o n e n * 
 

1.  Das Befahren / Betreten des Volksfestplatzes erfolgt nur nach Anweisung des Ordnungspersonals. Am Samstag ist ab 
21:00 Uhr das Befahren des Geländes untersagt. 

2.  Für das Aufstellen der Stände dürfen nur die gekennzeichneten Flächen genutzt werden, welche vom Personal angewiesen 
werden. 

3.  Beim Aufbau müssen Zufahrten für Rettungsfahrzeuge gewährleistet sein, sowie die Markierungen eingehalten werden. 

4. Jeder Beschicker erhält nach Zahlung eine Quittung. Diese ist am Stand (ggf. am Fahrzeug) deutlich anzubringen. 

5. Mit der Entrichtung des Platzgeldes vor Ort und dem Erhalt der Quittung werden diese Durchführungsbestimmungen 
anerkannt. 

4.  Das Anbieten von gesetzeswidrigen Artikeln, wie z.B. Waffen, Pornografie oder weiteren jugendgefährdenden Artikeln und 
Schriften, sowie der Verkauf von Neuwaren ist verboten! 

5. Jeder Verkäufer hat seinen Standplatz sauber zu verlassen. Für das Entsorgen von Verpackungsmaterialien wie z.B. 
Kartons stehen Mülltonnen bereit! Den Müll bitte in die Tonnen werfen und nicht daneben stellen, insofern dies möglich ist! 
Am Sonntag steht von 15:30 bis 17:00 Uhr ein Müllfahrzeug bereit. Es wird gebeten keinen Sperrmüll zu hinterlassen! 

6. Die Toiletten in der Mitte des Platzes ist an beiden Tagen, sowie nachts geöffnet. Es wird um Sauberkeit gebeten. Die 
Nutzung kostet einmalig 0,50 €. 

7. Alle Beschicker müssen Sonntag bis 18:00 Uhr den Volsfestplatz verlassen haben, danach wird der Platz abgesperrt. 

8. Das Ordnungspersonal hat das Recht zum sofortigen Entzug des Platzes, wenn der Platzinhaber eine der Bedingungen 
verletzt oder Anordnungen des Personals/ der Polizei nicht befolgt. 

9. Auf dem Platz bieten Ihnen Imbisswagen Speisen und Getränke an. 

10. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten, damit ein reibungsloser, unbürokratischer Ablauf des 
Flohmarkts möglich ist. 

  

Wenn Sie während der Veranstaltung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Ordnungspersonal. 
 
 
BAYREUTH Marketing & Tourismus GmbH 
Stand 19.09.2018 
Alle Angaben ohne Gewähr 


